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2032-2-42-J

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung über die Gewährung von Prüfervergütungen an  
Professoren und Professorinnen bei den Prüfungen im Bereich der  

Justizverwaltung

vom 31. Juli 2024

Auf Grund des Art. 65 Satz 3 und des Art. 107 Abs. 4 
Satz 3 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG)  
vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS  
2032-1-1-F), das zuletzt durch § 1 Abs. 17 der Verord-
nung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98), Art. 12 des Ge-
setzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 114) sowie durch 
die §§ 1, 2, 3, 4 und 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2024 
(GVBl. S. 170) geändert worden ist, verordnet das Bay-
erische Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat:

§ 1

Die Verordnung über die Gewährung von Prüferver-
gütungen an Professoren und Professorinnen bei den 
Prüfungen im Bereich der Justizverwaltung (PrVProfV) 
vom 6. Mai 2008 (GVBl. S. 293, BayRS 2032-2-42-J), 
die zuletzt durch Verordnung vom 9. August 2019 (GVBl. 
S. 550) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Erste Juristische Staatsprüfung“.

b) Der Wortlaut wird Satz 1.

c) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1Beamtete wissenschaftliche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, Professoren und Professorin-
nen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen 
sowie Nachwuchsprofessoren und Nachwuchs-
professorinnen erhalten für ihre Mitwirkung bei 
der Ersten Juristischen Staatsprüfung folgende 
Vergütung:“.

d) In Nr. 1 wird die Angabe „565,38 €“ durch die An-
gabe „621,92 €“ ersetzt.

e) In Nr. 2 wird die Angabe „188,46 €“ durch die An-

gabe „207,31 €“ ersetzt.

f) In Nr. 3 wird die Angabe „12,58 €“ durch die An-
gabe „13,84 €“ ersetzt.

g) In Nr. 4 wird die Angabe „12,58 €“ durch die An-
gabe „13,84 €“ und die Angabe „75,48 €“ durch 
die Angabe „83,04 €“ ersetzt.

h) In Nr. 5 wird die Angabe „18,22 €“ durch die An-
gabe „20,04 €“ ersetzt.

i) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Vergütungssätze gelten bereits für den 
mündlichen Teil des Termins 2024/1 der Ersten 
Juristischen Staatsprüfung.“

2. In § 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Nachprüfungsverfahren und  
verwaltungsgerichtliche Verfahren“.

3. In § 3 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Örtliche Prüfungsleitung und  
andere beauftragte Stellen“.

4. In § 4 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft. 

München, den 31. Juli 2024

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister
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2038-3-3-17-J

Verordnung  
zur Änderung der  

Ausbildungsordnung Justiz

vom 2. August 2024

Auf Grund des Art. 22 Abs. 10 Satz 5 und des Art. 67 
Satz 1 Nr. 2 und 3 des Leistungslaufbahngesetzes 
(LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS  
2030-1-4-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl. S. 151) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium der Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat mit Zustimmung des Bayeri-
schen Landespersonalausschusses:

§ 1

Die Ausbildungsordnung Justiz (ZAPO-J) vom 16. Juni 
2016 (GVBl. S. 123, BayRS 2038-3-3-17-J), die zuletzt 
durch § 2 der Verordnung vom 17. November 2022 (GVBl. 
S. 680) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 17 Abs. 1 Nr. 2 und § 25 Satz 1 Nr. 3 werden 
nach dem Wort „Auswahlverfahrensordnung“ jeweils 
die Wörter „oder am Zweite-Chance-Verfahren nach 
Maßgabe der §§ 55 bis 57“ eingefügt und die Angabe 
„Abs. 8“ wird jeweils durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt.

2. Nach Teil 3 wird folgender Teil 4 eingefügt:

‚Teil 4

Zweite-Chance-Verfahren

§ 55 

Voraussetzungen der Durchführung eines  
Zweite-Chance-Verfahrens

Die Einstellungsbehörden dürfen mit der Durch-
führung eines Zweite-Chance-Verfahrens nur unter 
folgenden Voraussetzungen beginnen:

1. im jeweiligen besonderen Auswahlverfahren sind 
die Zeugnisse an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und die Ranglisten an die Einstellungs-
behörden übermittelt worden;

2. die Einstellungsbehörden haben allen erfolg-
reichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 

besonderen Auswahlverfahrens eine Einstel-
lungszusage gemacht, wobei eine Einstellungs-
zusage unter dem Vorbehalt der Feststellung 
der persönlichen Eignung ausreichend ist;

3. die Zahl der Einstellungszusagen nach Nr. 2 
lässt aufgrund einer erfahrungsbasierten Pro-
gnose erwarten, dass nicht alle zur Verfügung 
stehenden Ausbildungs- oder Studienplätze im 
Vorbereitungsdienst besetzt werden können;

4. durch geeignete Vorkehrungen ist sichergestellt, 
dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
Einstellungszusagen nach Nr. 2 vorrangig vor 
den am Zweite-Chance-Verfahren Teilnehmen-
den eingestellt werden können.

§ 56 

Bewerbung

Bewerberinnen und Bewerber haben bei ihrer 
Bewerbung anzugeben, ob und mit welchem Ergebnis 
sie an einem besonderen Auswahlverfahren mit Gül-
tigkeit für das Einstellungsjahr teilgenommen haben.

§ 57 

Auswahl

(1) 1Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber erfolgt nach einer Rangliste, die sich aus auf eine 
Dezimalstelle zu errechnenden Durchschnittsnoten 
ergibt. 2Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die bei 
der Bewerbung den nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 oder § 25 
Satz 1 Nr. 2 geforderten Bildungsabschluss bereits 
besitzen, sind die Noten des Abschlusszeugnisses, 
bei Bewerberinnen und Bewerbern, die diesen Bil-
dungsabschluss noch nicht erworben haben, die 
Noten aus dem letzten vor der Bewerbung von der 
Schule oder der sonstigen Bildungseinrichtung aus-
gehändigten Zeugnis heranzuziehen. 3Soweit in den 
Zeugnissen Punkte ausgewiesen sind, sind sie zur 
Berechnung der Durchschnittsnote in ganze Noten 
umzurechnen.
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(2) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungs-
dienst für den Justizfachwirtedienst wird die Durch-
schnittsnote aus der Note des Fachs Deutsch und 
der Note eines von der Bewerberin oder dem Be-
werber zu wählenden Fachs Mathematik oder Rech-
nungswesen gebildet. 

(3) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungs-
dienst für den Rechtspflegerdienst wird die Durch-
schnittsnote aus den Noten der Fächer Deutsch und 
Mathematik sowie der Note einer von der Bewerberin 
oder dem Bewerber zu wählenden Fremdsprache 
gebildet. 

(4) Bewerbungen, die in den gemäß Abs. 2 oder 
Abs. 3 maßgeblichen Fächern nicht jeweils mindes-
tens die Note „ausreichend“ erreicht haben, dürfen 
nicht berücksichtigt werden.

(5) Verbleibt innerhalb der Rangliste eine Zahl 
von Bewerbungen im gleichen Rang, für die die Zahl 
der im Vorbereitungsdienst zur Verfügung stehenden 
Ausbildungs- oder Studienplätze nicht ausreichen, 
erfolgt eine weitere Differenzierung nach dem Durch-
schnitt aller im Zeugnis enthaltenen Schulnoten, 
hilfsweise nach dem Ergebnis von zur ergänzenden 
Auswahl geführten Bewerbungsgesprächen.

(6) Die sonstigen Zugangsvoraussetzungen für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst bleiben 
unberührt.‘

3. Der bisherige Teil 4 wird Teil 5.

4. Die bisherigen §§ 55 und 56 werden die §§ 58 und 59.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft.

München, den 2. August 2024

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg Eisenreich, Staatsminister
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2132-1-24-B

Verordnung  
zur Änderung der  

Digitalen Bauantragsverordnung

vom 2. August 2024

Auf Grund 

 – des Art. 80a Satz 1 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), 
die zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 
(GVBl. S. 257) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 5 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 25. Juni 2024 
(GVBl. S. 208) und durch § 2 der Verordnung vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) geändert worden ist,  
und

 – des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Abgra-
bungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999 
(GVBl. S. 532, 535, BayRS 2132-2-B), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 
(GVBl. S. 663) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 6 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 25. Juni 2024 
(GVBl. S. 208) und durch § 2 der Verordnung vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr:

§ 1

§ 1 Abs. 3 der Digitalen Bauantragsverordnung 
(DBauV) vom 2. Februar 2021 (GVBl. S. 26, BayRS 
2132-1-24-B), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Juli 
2024 (GVBl. S. 277) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 6 eingefügt:

„6. Stadt Freising,“.

2. Die bisherigen Nrn. 6 bis 15 werden die Nrn. 7 bis 16.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft.

München, den 2. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Christian B e r n r e i t e r , Staatsminister
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2038-3-8-8-A

Verordnung  
zur Änderung der  

Auswahlverfahrensverordnung-AM

vom 8. August 2024

Auf Grund des Art. 22 Abs. 9 Satz 8 und Abs. 10 
Satz 5 sowie des Art. 67 Satz 1 Nr. 2 des Leistungslauf-
bahngesetzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 151) geändert wor-
den ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für  
Heimat und mit Zustimmung des Bayerischen Landes-
personalausschusses:

§ 1

Die Auswahlverfahrensverordnung-AM (AuswV-AM)  
vom 14. September 2011 (GVBl. S. 498, BayRS  
2038-3-8-8-A), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 582) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Auswahl-
verfahren“ die Wörter „und das Zweite-Chance- 
Verfahren“ eingefügt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Zur Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst für die zweite und dritte Qualifikationse-
bene in den Fachlaufbahnen Verwaltung und 
Finanzen sowie Justiz wird im Geschäftsbereich 
des Bayerischen Staatsministeriums für Fami-
lie, Arbeit und Soziales (Staatsministerium) ein 
gesondertes Auswahlverfahren nach Maßgabe 
dieser Verordnung durchgeführt. 2Die Aufsicht 
darüber liegt beim Staatsministerium.“

b) Nach Abs. 1 werden die folgenden Abs. 2 und 3 
eingefügt:

„(2) Soweit aufgrund bestehender Erfah-
rungen konkret absehbar wird, dass sich vo-
raussichtlich nicht alle verfügbaren Plätze im 
Vorbereitungsdienst aus dem besonderen Aus-
wahlverfahren besetzen lassen werden, kann 
die zuständige Einstellungsbehörde ein Zweite- 

Chance-Verfahren nach dieser Verordnung 
durchführen.

(3) Für die bayerischen Träger der Deutschen 
Rentenversicherung gelten die Regelungen des 
Teils 3 mit der Maßgabe, dass § 14 Nr. 2 und 3 
nur sinngemäß anzuwenden ist, soweit kein ge-
sondertes Auswahlverfahren durchgeführt wird.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4.

3. Vor § 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Teil 2

Gesondertes Auswahlverfahren

Kapitel 1

Grundsätzliches“.

4. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Durchführung

1Für die Durchführung des Auswahlverfahrens 
für den Rechtspflegerdienst in der Fachlaufbahn 
Justiz sind das Landesarbeitsgericht München und 
das Landesarbeitsgericht Nürnberg für ihren jeweili-
gen Bezirk zuständig; im Übrigen werden das Aus-
wahlverfahren und die anschließende Zuweisung 
von geeigneten Bewerbern und Bewerberinnen an 
die Behörden und Gerichte zur Einstellung von einer 
Geschäftsstelle für das gesonderte Auswahlverfah-
ren durchgeführt. 2Die Geschäftsstelle besteht bei 
der Akademie der Sozialverwaltung.“

5. Die Überschrift des bisherigen Teils 2 wird gestrichen.

6. Die Überschrift vor § 7 wird wie folgt gefasst:

„Kapitel 2

Verfahrensablauf“.
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7. In § 7 wird die Angabe „Abs. 7“ durch die Angabe 
„Abs. 8“ ersetzt.

8. In § 8 Abs. 1 wird die Angabe „Abs. 8“ durch die An-
gabe „Abs. 9“ ersetzt.

9. Die §§ 10 bis 13 werden durch die folgenden §§ 10 
und 11 ersetzt:

‚§ 10

Ergebnis

(1) 1Das Ergebnis des Auswahlverfahrens ist 
entweder „geeignet“ oder „nicht geeignet“. 2Jedes 
Mitglied der Prüfungskommission gibt unabhängig 
voneinander ein eigenes Eignungsurteil ab. 3Bewer-
ber und Bewerberinnen sind für die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst nur dann geeignet, wenn beide 
Kommissionsmitglieder zu diesem positiven Urteil 
kommen.

(2) 1Die Prüfungskommission teilt dem Bewerber 
oder der Bewerberin unmittelbar im Anschluss an 
das Strukturierte Interview mit, ob er oder sie für die 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst geeignet ist. 
2Nicht geeignete Bewerber oder Bewerberinnen er-
halten von der Geschäftsstelle nachfolgend hierüber 
einen Bescheid.

§ 11

Geltungsdauer, Wiederholung,  
Anrechnung

(1) 1Das Ergebnis des gesonderten Auswahlver-
fahrens ist für das jeweilige Einstellungsjahr und die 
darauffolgenden drei Jahre gültig. 2Bewerber und Be-
werberinnen können das gesonderte Auswahlverfah-
ren einmal wiederholen, soweit sie die Zulassungs-
voraussetzungen nach § 7 erfüllen.

(2) 1Sofern Bewerber oder Bewerberinnen im 
Geschäftsbereich des Staatsministeriums beschäf-
tigt waren, ohne dass das Ende der Beschäftigung 
bei Eingang der Bewerbung länger als drei Jahre zu-
rückliegt, können auf Antrag entsprechende Arbeits-
zeugnisse oder dienstliche Beurteilungen und etwa-
ige formelle Beurteilungsbeiträge zur Bestimmung 
der persönlichen Eignung herangezogen werden. 
2Die Geschäftsstelle holt mit dem Einverständnis des 
Bewerbers oder der Bewerberin eine Auskunft bei 
der betreffenden Dienststelle ein und prüft, ob die ge-
wonnenen Erkenntnisse als Ersatz für das gesonder-
te Auswahlverfahren angerechnet werden können. 
3Das Ergebnis wird dem Bewerber oder der Bewer-

berin schriftlich mitgeteilt.‘

10. Die Überschrift vor § 14 wird wie folgt gefasst:

„Kapitel 3

Anforderungsprofile“.

11. Die bisherigen §§ 14 und 15 werden die §§ 12  
und 13.

12. Nach § 13 wird folgender Teil 3 eingefügt:

‚Teil 3

Zweite-Chance-Verfahren

§ 14

Voraussetzungen der Durchführung eines  
Zweite-Chance-Verfahrens

Mit der Durchführung eines Zweite-Chance- 
Verfahrens darf nur unter folgenden Bedingungen 
begonnen werden:

1. im besonderen Auswahlverfahren für die Fach-
laufbahnen Verwaltung und Finanzen sowie 
Justiz sind die Zeugnisse an die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen und die Ranglisten an die Ein-
stellungsbehörden übermittelt worden;

2. allen Bewerbern und Bewerberinnen aus dem 
besonderen Auswahlverfahren wurde ein An-
gebot über die Teilnahme am gesonderten 
Auswahlverfahren nach Teil 2 gemacht und alle 
Bewerber oder Bewerberinnen, die das Angebot 
angenommen haben, haben das gesonderte 
Auswahlverfahren durchlaufen;

3. die Anzahl der beim gesonderten Auswahlver-
fahren für geeignet befundenen Bewerber oder 
Bewerberinnen lässt aufgrund einer erfahrungs-
basierten Prognose erwarten, dass allein aus 
diesem Personenkreis nicht alle zur Verfügung 
stehenden Ausbildungs- und Studienplätze im 
Vorbereitungsdienst besetzt werden können;

4. durch geeignete Vorkehrungen ist sichergestellt, 
dass keine Einstellungszusagen an Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen am Zweite-Chance-Ver-
fahren erteilt werden, sofern noch Einstel-
lungszusagen in ausreichender Anzahl an bis 
dahin bekannte Bewerber oder Bewerberinnen 
aus dem besonderen Auswahlverfahren mög-
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lich sind und dass diese vorrangig eingestellt  
werden.

§ 15

Auswahl

(1) Für den Einstieg in der zweiten Qualifikati-
onsebene ist eine nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LlbG 
geforderte Vorbildung nachzuweisen.

(2) Für den Einstieg in der dritten Qualifikations-
ebene ist eine nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 
Satz 2 LlbG und Art. 16 Abs. 1 des HföD-Gesetzes 
geforderte Vorbildung nachzuweisen.

(3) Bewerber und Bewerberinnen haben bei ih-
rer Bewerbung anzugeben, ob und mit welchem Er-
gebnis sie an einem besonderen Auswahlverfahren 
mit Gültigkeit für das Einstellungsjahr teilgenommen 
haben.

(4) Die sonstigen Zugangsvoraussetzungen für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst bleiben 
unberührt.

§ 16

Rangliste

(1) 1Die Rangliste ergibt sich aus der im Zeugnis 
angegebenen Gesamtnote oder, sofern eine solche 
Angabe nicht vorhanden ist, aus der Berechnung 
eines Notendurchschnitts aller angegebenen Ein-
zelfächer. 2Soweit in den Zeugnissen Punktzahlen 
ausgewiesen sind, sind sie in ganze Noten umzu-
rechnen. 3Der Notendurchschnitt ist ohne Rundung 
auf eine Dezimalstelle zu berechnen. 4Bei Bewerbern 
oder Bewerberinnen, die bei der Bewerbung den 

nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 geforderten Bildungs-
abschluss bereits besitzen, sind die Noten des Ab-
schlusszeugnisses heranzuziehen. 5Sofern Bewer-
ber oder Bewerberinnen diesen Bildungsabschluss 
noch nicht erworben haben, sind die Noten aus dem 
letzten, vor der Bewerbung von der Schule oder 
der sonstigen Bildungseinrichtung ausgehändigten 
Zeugnis zu berücksichtigen. 6Bewerbungen, die in 
den Fächern Deutsch und Mathematik nicht mindes-
tens die Note „ausreichend“ erreicht haben, dürfen 
nicht berücksichtigt werden.

(2) Verbleibt innerhalb dieser Rangliste eine 
Anzahl von Bewerbungen im gleichen Rang, für 
die die zur Verfügung stehenden Ausbildungs- oder 
Studienplätze nicht ausreichen, erfolgt eine weitere 
Differenzierung nach der im Fach Deutsch erzielten 
Einzelnote und soweit sich daraus keine Unterschei-
dung ergibt, dann nach dem Fach Mathematik und 
schließlich dem Fach Englisch oder einer anderen 
Fremdsprache, hilfsweise nach dem Ergebnis zur 
ergänzenden Auswahl geführter Bewerbungsge-
spräche.‘

13. Der bisherige Teil 3 wird Teil 4.

14. Der bisherige § 16 wird § 17.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft.

München, den 8. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Familie, Arbeit und Soziales

Ulrike S c h a r f , Staatsministerin
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2038-3-5-6-F

Verordnung  
zur Änderung der  

Fachverordnung Staatsfinanz 

vom 13. August 2024

Auf Grund des Art. 22 Abs. 7 Satz 4 und des Art. 67 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 2 des 
Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) vom 5. August 2010 
(GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 151) 
geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Finanzen und für Heimat mit Zustimmung 
des Bayerischen Landespersonalausschusses:

§ 1

Die Fachverordnung Staatsfinanz (FachV-StF) vom 
15. November 2011 (GVBl. S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F), 
die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 4. Juli 2024 
(GVBl. S. 278) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 10 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „schriftlichen“ 
gestrichen.

2. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Der Vorbereitungsdienst kann bei unzureichen-
dem Stand der Ausbildung, der nicht auf Gründe 
zurückzuführen ist, die der Beamte oder die Be-
amtin selbst zu vertreten hat, durch das Landes-
amt für Finanzen verlängert werden.“

b) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 und 3 
eingefügt: 

„2Die Verlängerung kann auf Vorschlag der Bil-
dungseinrichtung (§ 4 Abs. 1) erfolgen. 3Im Falle 
des Abs. 2 Nr. 2 ist ein Vorschlag der Bildungs-
einrichtung erforderlich.“

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4.

3. In § 13 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „an den“ 
durch das Wort „der“ ersetzt.

4. In § 15 werden die Wörter „Präsident oder die Prä-
sidentin des Landesamts für Finanzen“ durch die 
Wörter „Leiter oder die Leiterin der jeweiligen Ernen-

nungsbehörde“ ersetzt.

5. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt:

„5Die Wahl der Lehrveranstaltungsform rich-
tet sich nach den Ausbildungszielen.“

bb) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„5Die Aufsichtsarbeiten können sowohl in 
schriftlicher als auch digitaler Form durchge-
führt werden.“

bb) Nach Satz 5 werden die folgenden Sätze 6 
und 7 eingefügt:

„6Schriftliche und digitale Aufsichtsarbeiten 
können als elektronische Fernprüfungen 
nach den §§ 55 bis 60 APO durchgeführt 
werden. 7Die Entscheidung über die Art der 
Prüfungsform sowie -durchführung trifft die 
Landesfinanzschule Bayern.“

cc) Der bisherige Satz 6 wird Satz 8.

6. § 22 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„6Die Aufsichtsarbeiten können sowohl in schrift-
licher als auch digitaler Form durchgeführt  
werden.“

b) Nach Satz 6 werden die folgenden Sätze 7 und 8 
eingefügt:

„7Schriftliche und digitale Aufsichtsarbeiten kön-
nen als elektronische Fernprüfungen nach den 
§§ 55 bis 60 APO durchgeführt werden. 8Die 
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Entscheidung über die Art der Prüfungsform so-
wie -durchführung trifft die HföD, Fachbereich 
Finanzwesen.“

c) Der bisherige Satz 7 wird Satz 9.

7. § 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Die Zwischenprüfung erfolgt als schriftliche 
Prüfung.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

8. § 26 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Dem Satz 1 wird folgender Satz 1 vorangestellt:

„1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder geladen und mindestens 
das vorsitzende Mitglied sowie drei weitere Mit-
glieder anwesend sind.“

b) Die bisherigen Sätze 1 bis 3 werden die Sätze 2 
bis 4.

c) Folgender Satz 5 wird angefügt:

„5Beschlüsse können auch im schriftlichen oder 
elektronischen Umlaufverfahren gefasst werden, 
wenn kein Mitglied widerspricht.“

9. § 45 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ gestri-
chen.

10. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 werden die folgenden Sätze 5 und 6 
angefügt:

„5Die mündliche Prüfung kann als elektronische 
Fernprüfung durchgeführt werden. 6§ 55 Abs. 1 
und 3, §§ 56, 57, 59 und 60 Abs. 2 und 3 APO 
gelten entsprechend.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Sie können auch ohne persönliche Anwe-
senheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
in einem Kursraum oder an einem vergleich-
baren Ort, insbesondere auf elektronischem 
Weg, durchgeführt werden.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die 
Sätze 3 bis 5.

11. In § 54 Abs. 6 Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ ge-
strichen.

12. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Für Beamte und Beamtinnen, die vor dem 
1. September 2024 mit dem Vorbereitungsdienst 
oder der Ausbildungsqualifizierung begonnen 
haben und deren Vorbereitungsdienst nicht ge-
mäß § 12 Abs. 3 Satz 1 oder § 41 Abs. 3 Satz 2 
verlängert worden ist, ist § 18 Abs. 2 Satz 5 und 6 
sowie § 22 Abs. 3 Satz 6 und 7 in der am 31. Au-
gust 2024 geltenden Fassung anzuwenden.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in 
Kraft.

München, den 13. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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601-2-F

Verordnung  
zur Änderung der  

Steuer-Zuständigkeitsverordnung

vom 13. August 2024

Auf Grund des § 17 Abs. 2 Satz 3 des Finanzver-
waltungsgesetzes (FVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zu-
letzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 205) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 
Nr. 3 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 
2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 
der Verordnung vom 25. Juni 2024 (GVBl. S. 208) und 
durch § 2 der Verordnung vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) 
geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Der Anlage 3 Nr. 14 Spalte 3 und 4 der Steuer-Zu-
ständigkeitsverordnung (ZustVSt) vom 1. Dezember 
2005 (GVBl. S. 596, BayRS 601-2-F), die zuletzt durch 
die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 12. Oktober 2023 
(GVBl. S. 599) geändert worden ist, wird folgender 
Buchst. u angefügt:

„ Spalte 3 Spalte 4
u) Veranlagung nach 

dem Mindeststeuer-
gesetz

alle Finanzämter des 
Freistaates Bayern

“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft.

München, 13. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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2030-2-21-WK, 2210-4-4-WK

Verordnung  
zur Änderung der  

Ausführungsverordnung zum  
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz und  

zur Aufhebung der Verordnung über die  
Einstellungsvoraussetzungen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben

vom 20. August 2024

Auf Grund des Art. 55 Abs. 2 Satz 1 und 2 und des 
Art. 74 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Hochschulinno-
vationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. 
S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 257) geändert wor-
den ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Bay-
erischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Die Ausführungsverordnung zum Bayerischen Hoch-
schulinnovationsgesetz (AVBayHIG) vom 13. Februar 
2023 (GVBl. S. 66, BayRS 2030-2-21-WK), die zuletzt 
durch Verordnung vom 29. Juli 2024 (GVBl. S. 395) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Teil 4 wird folgender Teil 5 eingefügt:

„Teil 5

Einstellungsvoraussetzungen für  
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

§ 45

Lehrkräfte für besondere Aufgaben im  
Akademischen Bereich

(1) 1Die Qualifikation für die Fachlaufbahn Bildung 
und Wissenschaft mit Einstieg in der vierten Qualifi-
kationsebene als Lehrkraft für besondere Aufgaben 
an Universitäten hat erworben, wer neben der Er-
füllung der allgemeinen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem 
für die Tätigkeit als Lehrkraft für besondere Auf-
gaben einschlägigen Fach nachweist,

2. je nach den Anforderungen der Stelle

a) die Befähigung für das Lehramt an Gymna-
sien oder beruflichen Schulen besitzt oder

b) in dem entsprechenden Fach den Doktor-
grad erworben oder die Zweite Staatsprü-
fung mit Erfolg abgelegt hat und

3. nach dem Erwerb der in den Nrn. 1 und 2 ge-
nannten Einstellungsvoraussetzungen in der Re-
gel eine mindestens zweijährige wissenschaftli-
che oder praktische Tätigkeit im einschlägigen  
Fach hauptberuflich ausgeübt hat; im Bereich 
der Lehrerbildung soll von Fachdidaktikern, 
Schul pädagogen, Grundschuldidaktikern und 
Son derpädagogen an Stelle der Tätigkeit nach 
Halbsatz 1 eine mindestens dreijährige Unter-
richtstätigkeit an Schulen nach dem Erwerb der 
Befähigung für ein Lehramt in dem jeweiligen 
Fach nachgewiesen werden.

2Erfordert die Tätigkeit als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben die Befähigung zu künstlerischer Arbeit, 
kann abweichend von Satz 1 auch eingestellt wer-
den, wer ein Studium von mindestens acht Semes-
tern an Kunsthochschulen abgeschlossen hat und 
danach eine mindestens dreijährige Tätigkeit im ein-
schlägigen Fach hauptberuflich ausgeübt hat oder 
danach mindestens vier Jahre lang im einschlägi-
gen Fach als Lehrbeauftragte oder Lehrbeauftragter 
(Art. 83 BayHIG) an einer Universität tätig war.

(2) Die Qualifikation für die Fachlaufbahn Bil-
dung und Wissenschaft mit Einstieg in der vierten 
Qualifikationsebene als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben an Kunsthochschulen hat erworben, wer 
neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen

1. je nach den Anforderungen der Stelle die in 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Vorausset-
zungen erfüllt oder ein abgeschlossenes Studi-
um von mindestens acht Semestern an Kunst-
hochschulen nachweist und
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2. nach dem Erwerb der in Nr. 1 genannten Ein-
stellungsvoraussetzungen in wissenschaftlichen 
Fächern in der Regel eine mindestens zweijäh-
rige wissenschaftliche oder praktische Tätigkeit 
im einschlägigen Fach, in künstlerischen Fä-
chern eine mindestens dreijährige Tätigkeit so-
wie eine mindestens einjährige Lehrtätigkeit an 
einer Kunsthochschule im einschlägigen Fach 
hauptberuflich ausgeübt hat; bei Bewerbern, die 
die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien 
oder beruflichen Schulen im einschlägigen Fach 
besitzen, soll an Stelle der Tätigkeit nach Halb-
satz 1 eine mindestens dreijährige Unterrichtstä-
tigkeit an Schulen nach dem Erwerb der Befä-
higung für ein Lehramt in dem jeweiligen Fach 
nachgewiesen werden, bei Bewerbern für die 
Hochschule für Fernsehen und Film München 
soll an Stelle der Tätigkeit nach Halbsatz 1 eine 
mindestens dreijährige hauptberufliche Tätigkeit 
im einschlägigen Fach nachgewiesen werden. 

(3) 1Die Qualifikation für die Fachlaufbahn Bil-
dung und Wissenschaft mit Einstieg in der vierten 
Qualifikationsebene als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben an Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften und in Studiengängen der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften an anderen Hochschu-
len hat erworben, wer neben den allgemeinen beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen

1. die in Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 genannte Vorausset-
zung erfüllt,

2. je nach den Anforderungen der Stelle die in 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen 
erfüllt oder eine Diplom-Hauptprüfung oder eine 
Masterprüfung mit Erfolg abgelegt hat,

3. pädagogische Eignung nachweist und

4. nach dem Erwerb der in den Nrn. 1 und 2 ge-
nannten Einstellungsvoraussetzungen eine min-
destens dreijährige praktische Tätigkeit außer-
halb des Hochschulbereichs im einschlägigen 
Fach hauptberuflich ausgeübt hat.

2Erfordert die Tätigkeit als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben die Befähigung zu künstlerischer Arbeit, so 
tritt an Stelle von Satz 1 Nr. 1 und 2 als Einstellungs-
voraussetzung der Nachweis über ein abgeschlos-
senes Studium von mindestens acht Semestern an 
Kunsthochschulen. 3Satz 1 Nr. 3 und 4 bleibt in den 
von Satz 2 umfassten Fällen unberührt.

(4) Soweit es der Eigenart des Fachs und den 
Anforderungen der Stelle entspricht, kann bei Vor-

liegen eines besonderen dienstlichen Interesses an 
der Gewinnung der Bewerberin oder des Bewerbers 
abweichend von Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 auch eingestellt 
werden, wer

1. vor dem Erwerb der in den Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
oder Nr. 2 genannten Einstellungsvoraussetzung 
eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit 
außerhalb des Hochschulbereichs im einschlä-
gigen Fach hauptberuflich ausgeübt hat und hier-
bei hervorragende Leistungen nachweist, oder

2. aufgrund des § 46 an einer Hochschule tätig ist, 
dort über mindestens drei Jahre hervorragende 
Leistungen nachweist und zusätzlich die Vor-
aussetzungen nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 erfüllt.

§ 46

Fachlehrer und Fachlehrerinnen als  
Lehrkräfte für besondere Aufgaben

1Die Qualifikation für die Fachlaufbahn Bildung 
und Wissenschaft mit Einstieg in der dritten Qualifika-
tionsebene als Lehrkraft für besondere Aufgaben hat 
erworben, wer neben der Erfüllung der allgemeinen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen

1. je nach den Anforderungen der Stelle

a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium in  
einem für die Tätigkeit als Lehrkraft für be-
sondere Aufgaben einschlägigen Fach nach - 
weist oder

b) eine Meisterprüfung im einschlägigen Fach 
oder eine staatliche Abschlussprüfung an 
einer mindestens zweijährigen Fachschule 
einschlägiger Fachrichtung bestanden hat 
und einen mittleren Schulabschluss nach 
Art. 25 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen oder ei-
nen nach Anhörung des Landespersonal-
ausschusses vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus als gleichwertig aner-
kannten Bildungsstand besitzt,

2. pädagogische Eignung nachweist und

3. nach dem Erwerb der in Nr. 1 genannten Ein-
stellungsvoraussetzungen eine mindestens 
dreijährige praktische Tätigkeit außerhalb des 
Hochschulbereichs im einschlägigen Fach 
hauptberuflich ausgeübt hat; auf die hauptbe-
rufliche praktische Tätigkeit werden Berufsan-
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erkennungsjahre, Anwärterzeiten oder ähnliche 
zum Erwerb der vollen Berufsqualifikation erfor-
derliche Praxiszeiten nicht angerechnet.

2In der Ausbildungsrichtung Soziale Arbeit kann eine 
weitere für die Berufstätigkeit förderliche Ausbildung 
verlangt werden. 3Soweit es der Eigenart des Fachs 
und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann 
bei Vorliegen eines besonderen dienstlichen Inter-
esses an der Gewinnung der Bewerberin oder des 
Bewerbers abweichend von Satz 1 Nr. 3 auch einge-
stellt werden, wer vor dem Erwerb der in den Satz 1 
Nr. 1 Buchst. a genannten Einstellungsvorausset-
zung eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit 
außerhalb des Hochschulbereichs im einschlägigen 
Fach hauptberuflich ausgeübt hat und hierbei hervor-
ragende Leistungen nachweist.

§ 47

Lehrkräfte für besondere Aufgaben im  
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis

(1) 1Lehrkräfte für besondere Aufgaben können, 
insbesondere wenn die allgemeinen beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen nicht vorliegen oder eine 
befristete Tätigkeit vorgesehen ist, auch in einem 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis beschäftigt wer-
den. 2Für die Einstellung gelten die §§ 45 und 46 mit 
Ausnahme der allgemeinen beamtenrechtlichen Vo-
raussetzungen.

(2) 1Aus dringenden dienstlichen Gründen kön-
nen Ausnahmen von dem in § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
genannten Erfordernis zugelassen werden. 2Eine 
Ausnahme setzt ferner voraus, dass eine hauptberuf-
liche Tätigkeit gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halb-
satz 1 nach Abschluss des Hochschulstudiums min-
destens drei Jahre ausgeübt worden ist. 3Eine nach 
§ 45 Abs. 2 Nr. 2 erforderliche mindestens einjährige 
hauptberufliche Lehrtätigkeit an einer Kunsthoch-
schule kann durch eine im einschlägigen Fach aus-
geübte mindestens einjährige Tätigkeit als Lehrbe-
auftragter an einer Kunsthochschule ersetzt werden. 
4Abweichend von § 46 Satz 1 Nr. 1 und 3 genügt im 
Bereich der Darstellenden Künste auch eine mindes-
tens fünfjährige einschlägige künstlerische Tätigkeit. 
5Auf die Mindestzeit der hauptberuflichen Tätigkeit 
nach § 45 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 sowie § 46 Satz 1 Nr. 3 
kann bei Lehrkräften im privatrechtlichen Arbeits-

verhältnis an Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften oder in Studiengängen der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften an anderen Hochschu-
len eine Tätigkeit im Hochschulbereich angerechnet 
werden, wenn hierfür dringende dienstliche Gründe 
bestehen und sich der Bewerber während dieser Tä-
tigkeit besonders bewährt hat.

(3) Bei befristeter Tätigkeit kann von der Min-
destzeit der hauptberuflichen Tätigkeit nach § 45 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 
sowie § 46 Satz 1 Nr. 3 abgesehen werden.

(4) 1Für die Beschäftigung als Lektor genügt auch 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Sinn des 
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in einem für die Lehrtätigkeit 
geeigneten Fachgebiet. 2Für den Bereich der Vermitt-
lung lebender Fremdsprachen sind Ausnahmen von 
dem Erfordernis der fachlichen Einschlägigkeit des 
Hochschulabschlusses zulässig. 3Die Einzelheiten 
regelt das Staatsministerium durch Verwaltungsvor-
schrift.“

2. Der bisherige Teil 5 wird Teil 6.

3. Der bisherige § 45 wird § 48.

4. Der bisherige § 46 wird § 49 und in Abs. 3 wird die 
Angabe „§ 45“ durch die Angabe „§ 48“ ersetzt.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in 
Kraft.

(2) Die Verordnung über die Einstellungsvorausset-
zungen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben (ELbAV)  
vom 29. Oktober 1985 (GVBl. S. 681, BayRS  
2210-4-4-WK), die zuletzt durch § 1 Abs. 197 der Verord-
nung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, tritt mit Ablauf des 31. August 2024 außer Kraft.

München, den 20. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Wissenschaft und Kunst

Markus B l u m e , Staatsminister
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Verordnung  
zur Änderung der  

Jäger- und Falknerprüfungsordnung

vom 1. August 2024
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